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LEHENSVERTRAG ZWISCHEN KONRAD IV . ZURLAUBEN UND HANS SCHWEIZER

Leutnant Konrad IV . Zurlauben verleiht seinen [ in Zug stehenden]

Hof , mitsamt den dazugehörigen Gütern , Matten , Reben , Weiden,

der grossen Riedmatte und dem untern am [Zuger ] see gelegenen Gar

ten an Hans Schweizer . Dabei ist folgendes vereinbart worden:

1 . Der Hof werde nach den allgemein gültigen Bestimmungen des
Lehensrechtes verliehen , d . h . der Lehensmann solle "alles Jn

guttem bavw und wäsen . . . halten ", und zwar auf seine eigenen Ko¬
sten . Dafür solle ihm , Schweizer , auch der gesamte Ertrag
zukommen.

2 . Dieser Lehensvertrag solle vom vergangenen Gallustag an

gerechnet zwei Jahre Gültigkeit besitzen . Dies mit der Ein¬
schränkung , dass , sofern der Lehensherr vor Ablauf dieser
zwei Jahre [aus den Fremden Diensten in Frankreich ] nach
Hause kehren und den Hof selber bewirtschaften wolle , er,

der Lehensmann , dem ersteren den Hof unverzüglich zu über¬

geben habe . "Gleichfalls aber auch uff gedachte künfftige heimbkunft
des lehenheren Jn Zwuschen dev 2wey bestimbten Jahren Er lehenman dan

gwalt haben solle das Lehen uffzegäben . "
Im Haus dürfe er folgende Räume benützen : die Knechtestube,

die Küche , das Speisekämmerchen , die Knechte - und die Mägde
3 .



kammer , den kleinen Keller und - falls nötig - auch den

grossen Keller.

[4 . ] Der jährliche Zins betrage 200 Gl . , "dergestalten das dev Erste

Zins uffs  Zeugst Von Künfftig Meyen über ein Jahr ohne Klag Und Ent¬
geltnus dem Lehenherven erlegt . . . sein solle . Daruff hiermit bis Jm
neohstkhommenden heyligen dry Königen Fest fünffzig gülden an 2 Eimer
Wein und übrigs an barem geltt . . . sollen bezalt, . . . werden. "

Stadtschreiber [Beat Konrad ] Wickart , Zug

"NB: du dun. alte . Lähenbnlefä det Sehwetze>u , i>o dm 15ten MeAzen 1672. ge¬
endet . "

Original , mit Dorsualnotiz von Konrad IV. Zurlauben
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